
SIEDLUNGSVERDICHTUNG 
Tagung der Schweizerischen Bausekretärenkonferenz 30. Juni 2011, Bern 

Lukas Bühlmann, Direktor Schweiz. Vereinigung für Landesplanung 



Inhalt 

ÁTeilrevision des RPG - Siedlungsentwicklung 

nach innen 

ÁHerausforderungen für Kantone und Gemeinden  

ÁVerdichtung und Siedlungsqualität 



Die Siedlungsentwicklung ist nicht nachhaltig! 



ÁPräzisierung der Ziele und Grundsätze der 

Raumplanung 

 

ÁStärkung der kantonalen Richtplanung 

 

ÁRestriktive Anforderungen an die 

Ausscheidung von (neuen) Bauzonen 
 

Teilrevision des RPG will 

Gegensteuer gebené. 

Förderung der Siedlungsentwicklung nach Innen, mittels 



Stärkung des kantonalen Richtplans als 

Koordinations- und Steuerungsinstrument 

ÁErarbeitung eines kantonalen Raumkonzeptes 
 

ÁUmschreibung der Anforderungen an den 

Mindestinhalt des Richtplans im Bereich 

Siedlungsentwicklung als Vorgaben für die 

kommunale Planung 
Á Verteilung der Siedlungsfläche im Kanton 

Á Abstimmung Siedlung und Verkehr 

Á Hochwertige Siedlungsentwicklung nach Innen 

Á Fºrderung der Siedlungserneuerungé 
 

ÁFestlegung von Grobstandorten für grosse 

Einzelvorhaben mit erheblichen Auswirkungen 



Präzisierung der Kriterien für die 

Ausscheidung von Bauzonen Art. 15 RPG 

ÁKonsequente Berücksichtigung und Mobilisierung der 
Nutzungsreserven 

ÁAusrichtung der Bauzonen auf den regionalen Bedarf 

ÁSicherstellung der Verfügbarkeit von Bauland, 
Massnahmen der Kantone  



Bauzonen in der Schweiz: 227ó000 ha 

Ådavon 17- 24% unüberbaut 38ó000- 53ó000 ha  
zum grossen Teil im ländlichen Raum 

ÅReserven decken Flächenbedarf von zusätzlichen 
rund 1.4 bis 2.1 Mio. Personen  
ohne Nutzungsreserven im überbauten Gebiet 

 

Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet  

ÅIndustriebrachen: umnutzbare Flächen von 15.6 Mio 
m2 Siedlungsfläche der Stadt Genf 

Beträchtliche Bauzonenreserven 
Bauzonenstatistik ARE 2007 

Die Bauzonen liegen am falschen Ort! 



Rückzonungen in die 

Landwirtschaftszone  

Materielle Enteignung 

Áumfassende und differenzierte Rechtsprechung 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

ÁBesonderheit: Unterscheidung zwischen 

ĂNichteinzonungenñ und ĂAuszonungenñ 

ÁHeute geht es vor allem um ĂAuszonungenñ und 

diese sind in der Regel entschädigungspflichtig. 



Mehrwertabschöpfung  

Artikel 5 Absatz 1 RPG 

Das kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich für erhebliche 

Vor- und Nachteile, die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen. 

RPG-Revision in der Fassung des Ständerats: 

ÁFinanzierung der Auszonungen mit den Erträgen aus 

der Mehrwertabschöpfung 

ÁMindestanforderungen an die Gesetzgebung der 

Kantone 

ÁSubsidiäre Bundesregelung, wenn die Kantone untätig 

sind. 



Mehrwertabschöpfung  

Laufende Diskussion: 

ÁUREK Nationalrat: Zusatzabklärungen zur 

Mehrwertabgabe, 1 zu 1-Kompensationen bei 

Neueinzonungen  

ÁBPUK will eigene Lösung für Mehrwertabgabe 

ÁErträge aus der Mehrwertabgabe sollen vermehrt zur 

Förderung der Siedlungsentwicklung eingesetzt 

werden, ergänzend zu den angestrebten baulichen 

Verdichtungené. 

Mehrwertumlagerung!  



 

ÁErste Erfahrungen im Zusammenhang mit 

Agglomerationsvorhaben und Modellvorhaben 

 

ÁNeue Formen und Instrumente der überkommunalen 

Zusammenarbeit Agglomeration als vierte Staatsebene im 

Kanton FR, Regionalkonferenzen BE, Syndicats dóagglom®rations JU, 
Regionale Sachplªne AGé.. 

 

ÁRenaissance der Regionalplanungen ZH, GRé 

  

ÁGemeindefusionen 

 

Ÿ Lösungen für Lastenausgleiche 

Ausrichtung der Bauzonen 

auf den regionalen Bedarf 



Kantonale Bau- und 
Planungsgesetzgebungen 

ÁEinräumung eines Kaufsrechts des Gemeinwesens 
Kanton OW, andere Kantone kennen gesetzliche Grundlage für 

vertragliche Lösungen 

ÁEnteignung des gehorteten Grundstücks Kanton NE 

ÁAutomatische Auszonung in das Nichtbaugebiet Kanton 

AR oder bedingte Einzonung von Einzelvorhaben AG 

ÁSchaffung von Baudruck durch Mehrwertabschöpfung 

ÁBesteuerung des unüberbauten Baulandes zum 
Verkehrswert Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes 

Ÿ Gesetzgebungsauftrag an die Kantone, keine Regelung 
im revidierten RPG 

Massnahmen zur 
Verflüssigung des Baulandes 



VORAUSSTZUNGEN FÜR EINE  
ERFOLGREICHE VERDICHTUNG 



ÁKenntnisse über das Verdichtungspotenzial  

ÁPolitischer Wille zur Verdichtung und zur Reduktion 

übergrosser Bauzonen 

ÁSensibilisierung der Behörden und der Bevölkerung 

ÁMassgeschneiderte Lösungen der baulichen 

Verdichtung, städtebauliche Siedlungs- und 

Freiraumkonzepte 

ÁGenerelle Förderung der Siedlungsqualität 

Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Verdichtung 



Kenntnisse über das 

Verdichtungspotenzial 

Grundlagen zum bestehenden Baugebiet 

ÁÜbersicht über realisierbare Nutzungsreserven 
gewinnen  

Á Informationen über unüberbaute 
erschlossene und nicht 
erschlossene Bauzonen, unternutzte 
Bauzonen, (fehlende) Verfügbarkeit, 
Gr¿nde f¿r allfªllige Hortungen é.  

ÁKontinuierliche Raumbeobachtung. 



Bodenverbrauch und Landschaftszerstörung 

Die Ausgangslage: 

Quelle: Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, 2010 

Politischer Wille - Sensibilisierung 



Wenn wir weiterfahren wie bisheré 

Quelle: Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, 2010 



 Bauliche Verdichtung ist unumgänglich! 

Quelle: Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, 2010 



Sensibilisierung 
 

Sensibilisierung für die Kosten der Zersiedlung 



ÁSteueraufkommen von Mittelstandsfamilien kurz- bis 

mittelfristig in der Regel bescheiden steuerliche 

Abzugsmöglichkeiten wegen Verschuldung 

Áfür die Gemeinde können hohe Bildungskosten anfallen. 

Neue Haushalte und Unternehmungen führen 

nicht zwingend zu einer besseren Situation der 

Gemeindefinanzen: 

Sensibilisierung 

Verhältnis von Siedlungsentwicklung und Finanzhaushalt 



Zusammenhang von Siedlungsentwicklung und Verkehr 

Sensibilisierung 



Verkehrsprobleme und 
Entleerung von Ortszentren 
als Folge der 
Siedlungsentwicklung auf der 
grünen Wiese. 

Sensibilisierung 



Sensibilisierung 



Bed¿rfnisse ªndern siché. 



Massgeschneiderte Lösungen der 

baulichen Verdichtung 

Was ist die richtige Dichte ? 



150 E/ha 
180 E/ha 

40 E/ha 

55 E/ha 

140 E/ha 

100 E/ha 

Verdichtungspotenziale prüfen und 

massgeschneiderte Lºsungen suchené 



Bund muss über RPG, Verordnung und technische 

Richtlinie Vorgaben zur Siedlungsentwicklung liefern.  

Der Kanton (und/oder die Region) müssen Kriterien für 

die innere, quartiersgerechte Verdichtung erarbeiten zur 

Massgeschneiderte Lösungen  

ÁSicherstellung der Siedlungs- und Wohnqualität  

ÁAbstimmung des zusätzliche Nutzungspotenzials mit 

der Verkehrsstruktur 

ÁSicherstellung einer guten sozialen Durchmischung 

etc. 



Massgeschneiderte Lösungen 

Es braucht  

Áein regionales oder kommunales Konzept zur 

Siedlungs- und Freiraumentwicklung   
Wo kann wie dicht gebaut werden und wo gibt es welche 

Freiflächen? 

ÁUmsetzung dieser Vorgaben in der kommunalen 

Nutzungs- und Sondernutzungsplanung 

ÁMassnahmen zur langfristigen Sicherung von 

Naherholungs- und Schutzgebieten 

Áé.. 



Verdichtung ist in Zürich 

etwas anderes als in Visp oder Benkené 



 

Zürich 



 

Aargau? 



Grösse und Dichte sind 
gewºhnungsbed¿rftigé. 


